
 

STATUTEN 

 
der 

 
 

Muster GmbH 
 
 

mit Sitz in Baar/ZG 
 
 
 

_______________________________________ 
 

I. Grundlage 

Artikel 1 – Firma und Sitz 

Unter der Firma 

Muster GmbH 

besteht mit Sitz in Baar/ZG auf unbestimmte Dauer eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ge-
mäss Art. 772 ff. OR. 

Artikel 2 – Zweck 

Die Gesellschaft bezweckt ... 
 
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten 
und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die 
direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und 
Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierun-
gen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochterge-
sellschaften und Dritte eingehen. 

II. Kapital 

Artikel 3 – Stammkapital und Stammanteile 

Das Stammkapital beträgt CHF 20'000 (Schweizer Franken zwanzigtausend) und besteht aus einem 
Stammanteil von CHF 20'000 (Schweizer Franken zwanzigtausend).  

Artikel 4 – Nachschüsse 

Eine Nachschusspflicht der Gesellschafter wird ausdrücklich ausgeschlossen.  
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Artikel 5 – Anteilbuch 

Über alle Stammanteile wird ein Anteilbuch geführt, aus dem die Namen und Adressen der Gesell-
schafter, Nutzniesser und Pfandgläubiger, die Anzahl, der Nennwert sowie allenfalls die Kategorien 
der Stammanteile jedes Gesellschafters, die Gesellschafter ohne Stimmrecht und jede Änderung 
dieser Tatsachen ersichtlich sein müssen. 

Artikel 6 – Übertragung von Stammanteilen / Abtretung  

Die Abtretung von Stammanteilen sowie die Verpflichtung zur Abtretung bedürfen der schriftlichen 
Form.  
 
Die Abtretung von Stammanteilen bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Sie ist 
nur zulässig, wenn mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit des 
gesamten Stammkapitals, mit dem ein ausübbares Stimmrecht verbunden ist, zugestimmt haben. 
Die Abtretung wird erst mit dieser Zustimmung rechtswirksam. Die Gesellschafterversammlung kann 
die Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern. 
 
Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Zustimmung zur Abtretung nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach Eingang ab, so gilt die Zustimmung als erteilt. 
 
Werden Stammanteile durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung 
erworben, so gehen alle Rechte und Pflichten, die damit verbunden sind, ohne Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung auf die erwerbende Person über. 
 
Für die Ausübung des Stimmrechts und der damit zusammenhängenden Rechte bedarf die erwer-
bende Person jedoch der Anerkennung der Gesellschafterversammlung als stimmberechtigter Ge-
sellschafter. 
 
Die Gesellschafterversammlung kann ihr die Anerkennung nur verweigern, wenn ihr die Gesellschaft 
die Übernahme der Stammanteile zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches anbietet. Das 
Angebot kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung anderer Gesellschafter oder Dritter erfolgen. 
Lehnt die erwerbende Person das Angebot nicht innerhalb eines Monats nach Kenntnis der wirkli-
chen Werts ab, so gilt es als angenommen.  
 
Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Anerkennung nicht innerhalb von sechs Mona-
ten ab Eingang ab, so gilt die Anerkennung als erteilt. 

Artikel 7 – Austritt eines Gesellschafters  

Ein Gesellschafter kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende 
eines Geschäftsjahres aus der Gesellschaft austreten. 
 
Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so hat er Anspruch auf eine Abfindung, die dem 
wirklichen Wert seiner Stammanteile entspricht. Die Abfindung wird mit dem Ausscheiden fällig, 
soweit die Gesellschaft entweder über verwendbares Eigenkapital verfügt oder die Stammanteile 
der ausscheidenden Person veräussern kann oder ihr Stammkapital unter Beachtung der entspre-
chenden Vorschriften herabsetzen darf. 
 
Ein zugelassener Revisionsexperte muss die Höhe des verwendbaren Eigenkapitals feststellen. 
Reicht dieses zur Auszahlung der Abfindung nicht aus, so muss er zudem zur Frage Stellung neh-
men, wie weit das Stammkapital herabgesetzt werden könnte. 
 
Für den nicht ausbezahlten Teil der Abfindung hat der ausgeschiedene Gesellschafter eine unver-
zinsliche nachrangige Forderung. Diese wird fällig, soweit im jährlichen Geschäftsbericht verwend-
bares Eigenkapital festgestellt wird. 
 
Solange die Abfindung nicht vollständig ausbezahlt ist, kann der ausgeschiedene Gesellschafter ver-
langen, dass die Gesellschaft eine Revisionsstelle bezeichnet und die Jahresrechnung ordentlich 
revidieren lässt. 
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III.  Organisation der Gesellschaft 

A. Gesellschafterversammlung 

Artikel 8 – Befugnisse 

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ihr stehen insbesondere fol-
gende unübertragbare Befugnisse zu: 
 
1. die Änderung der Statuten; 

2. die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern; 

3. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Revisionsstelle und des Konzernrechnungs-
prüfers; 

4. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung; 

5. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 

6. die Festsetzung der Entschädigung der Geschäftsführer; 

7. die Entlastung der Geschäftsführer; 

8. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungsweise die Anerkennung als 
stimmberechtigter Gesellschafter; 

9. die Beschlussfassung über die Ausübung statutarischer Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte; 

10. die Ermächtigung der Geschäftsführer zum Erwerb eigener Stammanteile durch die Gesell-
schaft oder die Genehmigung eines solchen Erwerbs; 

11. die Beschlussfassung darüber, ob dem Gericht beantragt werden soll, einen Gesellschafter aus 
wichtigem Grund auszuschliessen; 

12. die Auflösung der Gesellschaft; 

13. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die das Gesetz oder die Statuten der Gesellschaf-
terversammlung vorbehalten oder die ihr die Geschäftsführer vorlegen. 

Artikel 9 – Einberufung und Traktandierung 

Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb sechs Monaten nach Schluss des Geschäfts-
jahres statt, ausserordentliche Versammlungen werden nach Massgabe der Statuten und bei Bedarf 
einberufen. 
 
Die Gesellschafterversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief an 
die Gesellschafter und Nutzniesser einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch die Geschäftsfüh-
rung, nötigenfalls durch die Revisionsstelle oder durch das Gericht. Das Einberufungsrecht steht 
auch den Liquidatoren zu. 
 
Die Einberufung einer Gesellschafterversammlung kann auch von einem oder mehreren Gesellschaf-
tern, die zusammen mindestens 10 Prozent des Stammkapitals vertreten, verlangt werden. Die Ein-
berufung wird schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge anbegehrt. 
 
In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge der Geschäftsführung und 
der Gesellschafter bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Gesellschafterversammlung 
verlangt haben. 
 
Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Gesellschafterversammlung sind der Geschäftsbericht und 
der Revisionsbericht den Gesellschaftern zuzustellen. Die Gesellschafter können verlangen, dass 
ihnen nach der Gesellschafterversammlung die von ihr genehmigte Fassung des Geschäftsberichts 
zugestellt wird. 
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Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse 
gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Gesellschaf-
terversammlung. 
 
Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne 
Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung. 
 
Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden, sofern nicht ein Gesellschafter mündliche Bera-
tung verlangt. 

Artikel 10 – Universalversammlung 

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Stammanteile können, falls kein Widerspruch erhoben 
wird, eine Gesellschafterversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen 
Formvorschriften abhalten. 
 
In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Gesellschafterversammlung fallen-
den Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder 
Vertreter sämtlicher Stammanteile anwesend sind. 

Artikel 11 – Vorsitz und Protokoll 

Der Vorsitzende der Geschäftsführung leitet die Gesellschafterversammlung. Er bezeichnet den 
Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen.  
 
Der Protokollführer hat die Beschlüsse und Wahlergebnisse im Protokoll festzuhalten. Dieses hat 
zudem Aufschluss zu geben über Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der vertretenen Stammantei-
le, über die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten sowie über alle zu Protokoll 
gegebenen Erklärungen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unter-
zeichnen. Die Gesellschafter sind berechtigt, das Protokoll einzusehen. 

Artikel 12 – Stimmrecht und Vertretung 

Das Stimmrecht der Gesellschafter bemisst sich nach dem Nennwert ihrer Stammanteile. Die Gesell-
schafter haben je mindestens eine Stimme. 
 
Jeder Gesellschafter kann seine Stammanteile in der Gesellschafterversammlung selbst vertreten 
oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Gesellschafter zu sein braucht. Der Vertreter 
hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. 
 
Im Falle der Nutzniessung an einem Stammanteil stehen das Stimmrecht und die damit zusammen-
hängenden Rechte dem Nutzniesser zu. Dieser wird dem Eigentümer ersatzpflichtig, wenn er bei der 
Ausübung seiner Rechte nicht in billiger Weise auf dessen Interessen Rücksicht nimmt. 

Artikel 13 – Beschlussfassung 

Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz 
oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen. 
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat den Stichentscheid. 
 
Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen 
sowie die absolute Mehrheit des gesamten Stammkapitals auf sich vereinigt, mit dem ein ausübbares 
Stimmrecht verbunden ist, ist erforderlich für: 
 
1. die Änderung des Gesellschaftszweckes; 

2. die Einführung von stimmrechtsprivilegierten Stammanteilen;  
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3. die Erschwerung, den Ausschluss oder die Erleichterung der Übertragbarkeit der Stammantei-

le; 

4. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungsweise die Anerkennung als 
stimmberechtigter Gesellschafter; 

5. die Erhöhung des Stammkapitals; 

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts; 

7. die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer sowie der Gesellschafter, die gegen die 
Treuepflicht oder das Konkurrenzverbot verstossen; 

8. den Antrag an das Gericht, einen Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschliessen; 

9. den Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten vorgesehenen Gründen; 

10. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 

11. die Auflösung der Gesellschaft. 

 
Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom 
Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt und aufge-
hoben werden. 

Artikel 14 – Treuepflicht 

Die Gesellschafter sind zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses verpflichtet. Sie müssen alles un-
terlassen, was die Interessen der Gesellschaft beeinträchtigt.  
 
Die Gesellschafter dürfen Tätigkeiten, die gegen die Treuepflicht verstossen, ausüben, sofern alle 
übrigen Gesellschafter schriftlich zustimmen. 
 

B. Geschäftsführung 

Artikel 15 – Geschäftsführung und Vertretung 

Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, die Gesellschafter oder Dritte 
sein können.  
 
Als Geschäftsführer können nur natürliche Personen eingesetzt werden. Ist an der Gesellschaft eine 
juristische Person oder eine Handelsgesellschaft beteiligt, so bezeichnet sie gegebenenfalls eine 
natürliche Person, die diese Funktion an ihrer Stelle ausübt. 
 
Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so muss die Gesellschafterversammlung den Vorsitz 
regeln. 
 
Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so entscheiden diese mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Der Vorsitzende hat den Stichentscheid. 
 
Die Geschäftsführer und die Art ihrer Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft werden durch die 
Gesellschafterversammlung jeweils für die Dauer von drei Jahren bestimmt. Eine Wiederwahl ist 
zulässig. Ein Geschäftsführer, auch wenn er zugleich Gesellschafter ist, kann jederzeit durch Gesell-
schafterbeschluss abberufen werden. 
 
Mindestens ein Geschäftsführer muss zur Vertretung befugt sein. Die Gesellschaft muss durch eine 
Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann durch 
einen Geschäftsführer oder einen Direktor erfüllt werden. 
 
Die Geschäftsführung bezeichnet Direktoren, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte. Die Ge-
schäftsführung kann ihrerseits Reglemente erlassen. 
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Artikel 16 – Aufgaben 

Die Geschäftsführer sind zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz oder Statuten 
der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind. 
 
Sie haben folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: 
 
1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen; 

2. die Festlegung der Organisation im Rahmen von Gesetz und Statuten;  

3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern 
diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist; 

4. die Aufsicht über die Personen, denen Teile der Geschäftsführung übertragen sind, namentlich 
im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

5. die Erstellung des Geschäftsberichtes (Jahresrechnung, Jahresbericht und gegebenenfalls 
Konzernrechnung); 

6. die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse; 

7. die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung. 

 

Wer den Vorsitz der Geschäftsführung innehat, beziehungsweise der einzige Geschäftsführer ist 
zuständig für die Einberufung und Leitung der Gesellschafterversammlung, die Bekanntmachungen 
gegenüber den Gesellschaftern sowie die Sicherstellung der erforderlichen Anmeldungen beim Han-
delsregister. 

Artikel 17 – Auskunfts- und Einsichtsrecht 

Jeder Gesellschafter kann von den Geschäftsführern Auskunft über alle Angelegenheiten der Ge-
sellschaft verlangen. 
 
Hat die Gesellschaft keine Revisionsstelle, so kann jeder Gesellschafter in die Bücher und Akten un-
eingeschränkt Einsicht nehmen. Hat sie eine Revisionsstelle, so besteht ein Recht zur Einsichtnahme 
nur, soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. 
 
Besteht Gefahr, dass der Gesellschafter die erlangten Kenntnisse zum Schaden der Gesellschaft für 
gesellschaftsfremde Zwecke verwendet, so können die Geschäftsführer die Auskunft und die Ein-
sichtnahme im erforderlichen Umfang verweigern; auf Antrag des Gesellschafters entscheidet die 
Gesellschafterversammlung. 
 
Verweigert die Gesellschafterversammlung die Auskunft oder die Einsicht ungerechtfertigterweise, 
so ordnet sie das Gericht auf Antrag des Gesellschafters an. 

Artikel 18 – Sorgfalts- und Treuepflicht; Konkurrenzverbot 

Die Geschäftsführer sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung befasst sind, müssen ihre Aufgabe 
mit aller Sorgfalt erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren. Sie unterste-
hen der gleichen Treuepflicht wie die Gesellschafter. Sie dürfen keine konkurrenzierenden Tätigkei-
ten ausüben. 
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C. Revisionsstelle 

Artikel 19 – Revisionsstelle 

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision gemäss Art. 818 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 727 OR 
verpflichtet, wählt die Gesellschafterversammlung ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunterneh-
men bzw. einen zugelassenen Revisionsexperten nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsge-
setzes vom 16. Dezember 2005 als Revisionsstelle. Die Revisionsstelle muss im Sinne von Art. 728 
OR unabhängig sein. Ihre Aufgaben richten sich nach dem Gesetz (Art. 728a ff. OR). 
 
Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gegeben, so wählt die Gesellschafter-
versammlung einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes 
vom 16. Dezember 2005 als Revisionsstelle, welcher die Jahresrechnung eingeschränkt prüft (Art. 
727a Abs. 1 OR). Die Revisionsstelle muss im Sinne von Art. 729 OR unabhängig sein. Ihre Aufgaben 
richten sich nach dem Gesetz (Art. 729a ff. OR). Mit der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter kann 
auf die eingeschränkte Revision verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Voll-
zeitstellen im Jahresdurchschnitt hat. 
 
Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personen-
gesellschaften gewählt werden. Wenigstens ein Mitglied der Revisionsstelle muss seinen Wohnsitz, 
seinen Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben. 
 
Die Revisionsstelle wird für ein bis drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der 
letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
Im Übrigen wird auf Art. 727 ff. OR verwiesen (Art. 818 OR). 
 
Bei einem Opting-out finden alle die Revisionsstelle betreffenden Statutenbestimmungen keine An-
wendung. 

IV.  Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung 

Artikel 20 – Geschäftsjahr und Buchführung 

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Geschäftsjahr. Sofern nichts anderes festgelegt ist, 
beginnt das Geschäftsjahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember. 
 
Die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang, ist gemäss den Vorschrif-
ten des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 662a ff. und 958 ff. OR, sowie 
nach den Grundsätzen der ordnungsgemässen Rechnungslegung aufzustellen. 

Artikel 21 – Reserven und Gewinnverwendung  

Aus dem Jahresgewinn ist zuerst die Zuweisung an die Reserven entsprechend den Vorschriften des 
Gesetzes vorzunehmen. Der Bilanzgewinn steht zur Verfügung der Gesellschafterversammlung, die 
ihn im Rahmen der gesetzlichen Auflagen (Art. 801 in Verbindung mit Art. 671 ff. OR) nach freiem 
Ermessen verwenden kann. 
 
Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn und aus hiefür gebildeten Reserven ausgerichtet wer-
den. 
 
Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz und den Statuten entspre-
chenden Zuweisungen an die gesetzlichen und statutarischen Reserven abgezogen worden sind. Die 
Dividenden sind im Verhältnis des Nennwerts der Stammanteile festzusetzen. 
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Artikel 22 – Auflösung und Liquidation 

Die Auflösung der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, über 
den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist, erfolgen. 
 
Die Liquidation wird durch die Geschäftsführung besorgt, falls sie nicht durch einen Beschluss der 
Gesellschafterversammlung anderen Personen übertragen wird. Die Liquidation erfolgt gemäss Art. 
742 ff. OR. 
 
Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden nach Massgabe der 
einbezahlten Beträge unter die Gesellschafter verteilt. 
 

V. Benachrichtigung  

Artikel 23 – Mitteilungen und Bekanntmachungen 

Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an 
die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.  
 
Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. 
 
 
 

_________________________________________ 
 
 

 


